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Die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden erlassen

gestützt auf die Zweckverbandsstatuten des Kläranlageverbands Pfungen vom 26. September 2021

folgende Entschädigungsverordnung:

I.  Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Geltungsbe-
reich

Diese Entschädigungsverordnung regelt die Entschädigung des Verbandsvorstandes sowie die
Entschädigung der Geschäftsstelle.

Art. 2

Umfang der
Entschädi-
gung

In den Entschädigungen sind alle mit der Amtsfunktion verbundenen Aufgaben abgegolten.

Art. 3

Teuerungs-
zulage

Auf den Entschädigungen werden automatisch nach den für das Gemeindepersonal Pfungen gel-
tenden Bestimmungen der Teuerung angepasst.

Art. 4

Ausseror-
dentliche
Entschädi-
gungen

Für ausserordentliche Amtsbeanspruchung oder besondere Aufgaben kann der Verbandsvorstand
eine zusätzliche Entschädigung festsetzen.

Art. 5

Entschädi-
gung übrige
Funktionen

Für die nicht in dieser Verordnung enthaltenen Funktionen setzt der Verbandsvorstand die Ent-
schädigung fest.

Art. 6

Entscheid
über die An-
spruchsbe-
rechtigung

Bestehen Zweifel über den Anspruch einer Entschädigung oder deren Bemessung entscheidet der
Verbandsvorstand im Rahmen dieser Verordnung endgültig.

Art. 7

Kranken-
und Unfall-
versiche-
rung, Haft-
pflicht

1 Die Mitglieder des Verbandsvorstands sind gegen Betriebsunfall versichert.
2 Die im Dienst des Kläranlageverbands Pfungen stehenden Personen sind haftpflichtversichert.
3 Die Prämien werden vom Kläranlageverband Pfungen übernommen.

II. Entschädigung

Art. 8

Pauschale,
Sitzungs-
geld

1 Grundpauschale pro Jahr
- Präsidium Fr.  2'300.00
 Mitglieder Fr. 600.00
Mit der Grundentschädigung werden folgende Leistungen abgegolten

- Vor- und Nachbearbeitung von Sitzungen
- Visieren von Rechnungen

2 Sitzungs- und Taggelder
- Sitzungsgeld Fr.  80.00 pro Sitzungsteilnahme
- Halbes Taggeld Fr. 140.00 pro Teilnahme (3 - 5 Std.)
- Taggeld Fr. 290.00 pro Teilnahme (5 – 8 Std.)



Art. 9

Baukommis-
sionen

Beruft der Verbandsvorstand eine Baukommission ein, legt er die Entschädigung für das Präsidium
und die Mitglieder fest.

III.  Schlussbestimmungen

Art. 10

Aufhebung
der bisheri-
gen Erlasse

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens werden alle Regelungen über die Entschädigungen der Klär-
anlagenkommission/des Verbandsvorstandes aufgehoben.

Art. 11

Inkrafttreten Die vorliegende Verordnung wurde vom Verbandsvorstand (unter Vorbehalt der Zustimmung der
Gemeinderäte der Verbandsgemeinden) mit Beschluss Nr. 27 vom 21. September 2023 per 1. Ja-
nuar 2024 in Kraft gesetzt.

Art. 12

Genehmi-
gung der
Verbands-
gemeinden

Die vorliegende Entschädigungsverordnung wurde von den Gemeinderäten der Verbandsgemein-
den wie folgt genehmigt
Pfungen,  GRB Nr.  112 vom 23. Oktober 2023
Neftenbach,  GRB Nr.  241 vom 16. Oktober 2023
Hettlingen,  GRB Nr.  160 vom 23. Oktober 2023
Dägerlen,  GRB Nr.  69 vom 24. Oktober 2023
Dättlikon,  GRB Nr.  105 vom 31. Oktober 2023

Kläranlageverband Pfungen
Verbandsvorstand

Richard Weber  Martina Grossmann
Präsident  Sekretärin a.i.
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